
Die erbeten Intervention 
Die Landung auf Grenada im Lichte des Völkerrechts H E R M A N N W E B E R 

In den frühen Morgenstunden des 25,Oktober 1983, der diesjäh
rige >Tag der Vereinten Nationen< war gerade verstrichen, lan
dete eine multinationale Streitmacht, die auf dem Höhepunkt 
der Operationen schließlich zu mehr als 95 Prozent aus US-Sol
daten bestehen sollte, auf der Antilleninsel Grenada. Am späten 
Abend des gleichen Tages trat auf den Antrag Nicaraguas hin 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammen; ein Ent
schließungsentwurf (Text: S. 202 dieser Ausgabe), der auf die 
Anprangerung des bewaffneten Vorgehens abzielte, scheiterte 
zwei Nächte später am amerikanischen Veto. Darauf trat die 
Generalversammlung in Aktion; als Punkt 145 nahm sie in die 
Tagesordnung ihrer 38. Jahrestagung die >Lage auf Grenada* 
auf. Am 2. November bezog die Staatengemeinschaft mit Resolu
tion 38/7 (Text: S. 202 dieser Ausgabe) eindeutig Stellung. 

I 

Grenada, heute der südlichste und kleinste unabhäng ige Staat 
in der als >Inseln über dem Winde< bekannten Kette von Eilan
den, ist nicht zum ersten Mal zwischen die Mühls te ine rivalisie
render Mächte geraten. 1498 von Kolumbus w ä h r e n d seiner 
dri t ten Reise für Spanien >entdeckt<, stritten sich schon seit 
dem 17. Jahrhundert England und Frankreich um den Besitz an 
dieser Gewürzinsel . Endgül t ig britisch wurde Grenada dann für 
lange Zeit durch den Vertrag von Versailles (1783), wenngleich 
die britische Oberhoheit in den folgenden Jahrzehnten nicht 
immer unbestritten blieb. Seit 1877 wurde Grenada von Groß
britannien als Kronkolonie verwaltet, geriet aber in den fünfzi
ger Jahren dieses Jahrhunderts in den Sog der Entkolonisie
rung und erreichte nach Durchlaufen einer begrenzten Selbst
verwaltung die volle politische Unabhäng igke i t am 7.Februar 
1974. A n diesem Tage wurde Grenada der 28. unabhäng ige Staat 
der amerikanischen H e m i s p h ä r e und der erste mi t voller politi
scher Selbs tändigkei t unter den Kleinen Anti l len. 
Schon vor der Unabhäng igke i t bekam Grenada die politisch
soziale Unruhe zu spüren, die seit der Mit te der sechziger Jahre 
die karibisch-mittelamerikanische Region ergriffen hat: Bot
schaf ter -Entführungen wie in Guatemala, der sogenannte Fuß
ballkrieg zwischen Honduras und El Salvador, politische Un
ruhen in Curacao, elf Umsturzversuche binnen dreier Jahre in 
Hai t i oder die Revolte der Black-Power-Bewegung i m bereits 
1962 u n a b h ä n g i g gewordenen Trinidad und Tobago waren deut
liche Anzeichen dafür, daß Grenada kein friedliches Eigenleben 
würde führen k ö n n e n in einer Region, in der hohe Analphabe
ten- und Arbeitslosenraten sowie niedriges Pro-Kopf-Einkom
men typische Strukturmerkmale sind. Die politische Entwick
lung Grenadas nach Erlangung der Unabhäng igke i t wurde 
nicht unerheblich erschwert durch den Umstand, daß die Kolo
n ia lmächte ihre Antillen-Besitzungen nicht unter den gleichen 
Bedingungen regiert hatten. War Guadeloupe und Martinique 
durch Frankreich der Status von Übersee -Depar tements zuge
standen worden, so verfolgte Großbr i t ann ien lange Zeit eine 
Politik der inneren Autonomie seiner westindischen Besitzun
gen, in der nur die Bereiche Verteidigung und Außenpoli t ik der 
Metropole vorbehalten waren. Die Niederlande wiederum setz
ten auf neue Formen der Partnerschaft, ohne indessen die Un
ruhen in Curacao (1969) verhindern zu können . So war es kaum 
über raschend , daß sich alle B e m ü h u n g e n um eine s t ä rke re In
tegration der ostkaribischen Staaten und Kolonialgebiete an 
deren politischer und wirtschaftlicher Hete rogen i tä t s t ießen. 
1973 schlossen sich zwölf englischprachige Staaten und Gebiete 
der Ostkaribik, darunter auch Grenada, zu einem >Karibischen 
Gemeinsamen Markt< (CARICOM) zusammen mi t dem Ziel, zu 
einer s t ä rke ren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Zusammenarbeit zu gelangen, insbesondere in der Frage eines 
gemeinsamen Außenzolls, der Harmonisierung der Steuerpoli
t ik und der Förde rung unterentwickelter Gebiete. Fü r Grenada, 
dessen Haup taus fuhrgü te r Kakao (39 vH), Bananen (23 vH) und 
M u s k a t n ü s s e (19vH) zu drei Vierteln in die Europä ische Ge
meinschaft gehen, bedeutete der CARICOM keine echte Entla
stung. Eine absurde Folge der wirtschaftlichen Außenor ient ie
rung des Landes war, daß beispielsweise 1980 die gesamten 
Devisener iöse aus den Exporten der drei Haup taus fuhrgü te r 
für die Einfuhr von Nahrungsmitteln aufgewendet werden muß
ten. Angesichts dieser politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Vorgaben waren die schon vor der Unabhäng igke i t in Grenada 
zutage getretenen innenpolitischen Auseinandersetzungen um 
den künft igen politischen Kurs eine se lbs tvers tändl iche Folge. 
Dabei trat die Neigung, diese Auseinandersetzungen auf der 
innenpolitischen Ebene unter Zuhilfenahme aus länd ischer In-
tervenienten zu führen, frühzeitig in Erscheinung. Es ist nicht 
ohne Ironie, daß vier Tage vor Ausrufung der Unabhäng igke i t 
Grenadas die damals in Opposition stehende >New Jewel<-Be-
wegung — >Jewel< steht für die gemeinsame Anstrengung für 
Wohlfahrt, Bildung und Befreiung< (Joint Endeavour for Welfa
re, Education and Liberation) — des spä te ren Premierministers 
Maurice Bishop die karibischen Nachbarstaaten Grenadas zur 
Intervention durch Ü b e r n a h m e der Polizeigewalt und der Si
cherheitsdienste aufgefordert hatte mi t der Begründung, Recht 
und Gesetz und grundlegende Menschenrechte seien durch die 
Regierung Eric Gairys nicht gewährle is te t . Maurice Bishop, der 
1979 die aus Wahlen legal hervorgegangene, aber zunehmend 
repressive und korrupte Regierung Gairy ges türz t hatte, gelang 
es zwar in der Folgezeit, eine Reihe sozialer Forderungen zu 
erfüllen, doch löste er das Versprechen nach Abhaltung freier 
Wahlen und damit nach politischer Selbstbestimmung des gre
nadischen Volkes nicht ein. Er setzte damit einen Eckstein für 
die bald von den Vereinigten Staaten in Angri f f genommene 
Boykott- und Isolierungspolitik gegenüber Grenada, der Bishop 
wiederum durch ve r s t ä rk t e A n n ä h e r u n g an Kuba und einige 
Staaten des Ostblocks zu begegnen suchte. Die damit vergrö
ßer te politisch-ideologische Distanz zu den USA aber schuf 
jenes Klima, in welchem dem amerikanischen P rä s iden ten eine 
bewaffnete Intervention in Grenada erst opportun erscheinen 
konnte. Demgegenüber muß te der Anlaß zur Intervention von 
zweitrangiger Bedeutung erscheinen. 
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I I 

Obgleich die amerikanische Intervention unter symbolischer 
Beteiligung von Nachbarstaaten Grenadas ihren eigentlichen 
Grund nicht in einem einzelnen Ereignis hat, m u ß die Frage der 
völkerrecht l ichen Rechtfertigung dieses Vorgehens beim äuße
ren Anlaß für die Intervention ansetzen, wei l diese von der ame
rikanischen Regierung mi t einem solchen begründe t wurde. 
Erst i m Verlauf der Erör t e rung soll dann der politische Hinter
grund dazu dienen, die Überprüfung des Interventionsanlasses 
zu erweitern um die Frage politischer und verfassungsrechtli
cher Faktoren, soweit sie die Rechtmäßigke i t der Intervention 
beeinflußt haben oder beeinflussen müßten . 
Der äußere Anlaß für die bewaffnete Intervention war der 
Putsch einer oppositionellen Gruppe innerhalb der Regierung 
Bishop, angeführ t von dem Innenminister Coard und dem Ar
meebefehlshaber Austin, der damit begann, daß der Premiermi
nister am 12.0ktober 1983 unter Hausarrest gestellt wurde. A m 
19.0ktober wurde Bishop von A n h ä n g e r n befreit und zum Fort 
Rupert, dem Hauptquartier der Armee, begleitet. Dort wurde 
die Gruppe beschossen und eine Anzahl Personen, darunter 
einige Kinder, getötet. 

Bishop selbst wurde erneut festgesetzt und kurz darauf er
schossen. M i t ihm wurden drei weitere Kabinettsmitglieder so
wie zwei Gewerkschaf ts führer ohne Gerichtsverfahren exeku
tiert. Mindestens 18 Todesfälle wurden bestät igt , von weiteren 
wurde berichtet. Coard, der auch Stellvertreter i m Amt des Pre
mierministers war und seinen Rücktr i t t bereits am 12.0ktober 
e rk lä r t hatte, soll sich zu diesem Zeitpunkt in Armeegewahr
sam befunden haben, wobei unklar ist, ob die Internierung sei
ner Sicherheit gedient hatte oder nur derjenigen des Armee
kommandos, das inzwischen die oberste Vollzugsgewalt an sich 
gerissen hatte. Jedenfalls kündig te die >Revolutionäre Volksar-
mee< die Auflösung der Regierung und die Bildung eines aus 16 
Mitgliedern bestehenden R e v o l u t i o n ä r e n Militärrats< an, des
sen Vorsitzender Armeechef Hudson Austin war. Ein 24stündi-
ges Ausgangsverbot, spä te r erweitert auf 96 Stunden, verbun
den mi t einem Schießbefehl, und die informell von einigen 
Ratsmitgliedern abgegebene Erklärung , i n 10 bis 14 Tagen 
werde eine neue Regierung gebildet, waren zunächs t die einzi
gen Äußerungen der Putschisten. Zu diesem Zeitpunkt waren 
die verbliebenen Minister des Kabinetts Bishop zurückgetre
ten. 
Die Ereignisse i m Verlauf des Putsches, insbesondere in der 
Zeit nach dem 19.0ktober, lösten bei einzelnen Regierungen 
unterschiedliche Reaktionen aus, die zunächs t alle in die kon
kret geäußer te Sorge um das Leben der Aus länder i m Lande 
münde ten . Die Londoner Regierung entsandte einen Diploma
ten nach Grenada zur Untersuchung der Lage vor Ort und dir i 
gierte gleichzeitig eine Fregatte in die Nähe, um für alle Fälle 
zu einer schnellen Evakuierung gerüs te t zu sein. Über diese 
Vorbereitungen hinaus ergriff London jedoch keine weiteren 
Vorso rgemaßnahmen . Die amerikanische Regierung sah sich in 
s t ä r k e r e m Maße durch die Ereignisse in Grenada betroffen auf
grund des Umstands, daß an die 1000 ihrer Bürger auf Grenada 
lebten, darunter etwa 800 Studenten der Medizinischen Hoch
schule in der Hauptstadt St. George's. 
Auch Washington entsandte einige Konsularvertreter aus Bar
bados nach Grenada, um akkurate Informationen über das 
Wohlergehen der amerikanischen S taa t sangehör igen und ihre 
künft igen Absichten einzuholen. Dabei brachten die US-Vertre
ter in Erfahrung, daß die Studenten die Lage nach dem 19. Okto
ber überwiegend (nach einer informellen Umfrage zu 90vH) 
optimistisch beurteilten und sich nicht mi t Evakuierungsgedan
ken trugen. Diese Lagebeurteilung unter den Amerikanern auf 
Grenada wich erst dann einer pessimistischeren Einschätzung, 
als nach dem 21. Oktober Gerüchte über eine bevorstehende 
amerikanische Intervention aufkamen und der Revolut ionäre 
Mil i tärra t den Flughafen nicht wieder öffnete, der einen unge
hinderten Abflug der amerikanischen S taa t sbü rge r erlaubt hät

te. Dabei ist unklar geblieben, ob die Gerüch te zur Schl ießung 
des Flughafens geführt haben oder ob umgekehrt die Schlie
ßung des Flughafens den In te rven t ionsgerüch ten Nahrung ge
geben hat. Die amerikanischen Konsularvertreter hatten zu
nächs t die Studenten nicht zum sofortigen Verlassen Grenadas 
gedrängt , i m Verfolg einer Befragung, wieviele Studenten das 
Land zu verlassen wünschten , aber kein Hehl daraus gemacht, 
daß sie es für klug halten würden, »von der Insel wegzukom
men« . In dieser Lage ordnete Präs iden t Reagan an, daß ein 
Flottenverband mi t Marineinfanteristen, der sich i m Rahmen 
eines Rotationsprogramms der dortigen >multinationalen Trup-
pe< auf dem Weg nach dem Libanon befand, Kurs nach Süden 
in die Nähe Grenadas nehmen sollte, um für den Fall einer not
wendigen Evakuierung amerikanischer Bürger bereit zu lie
gen. 
Durch die Ereignisse in Grenada betroffen glaubten sich auch 
die unmittelbaren Nachbarn, die gemeinsam mi t Grenada die 
seit 1981 bestehende Organisation der Ostkaribischen Staaten 
(OECS) bilden. Außer Grenada sind die u n a b h ä n g i g e n Staaten 
Antigua und Barbuda, Dominica, St. Christoph und Nevis, 
St. Lucia sowie St. Vincent und die Grenadinen Mitgl ied der 
OECS; dazu kommt noch das Kolonialgebiet Montserrat. Fünf 
der sechs vol lsouveränen Mitglieder dieser Organisation, die 
selbst dem Interamerikanischen Beistandspakt von 1947 (Rio-
Pakt) nicht angehören , richteten in den f rühen Morgenstunden 
des 23. Oktober ein formelles Hilfeersuchen an den amerikani
schen P räs iden ten und zwei benachbarte Staaten, die der OECS 
nicht angehören (Jamaika und Barbados), durch eine »gemein
same Anstrengung sie zu unters tü tzen , auf der Insel Grenada 
Ordnung und Demokratie wiederherzus te l len« . Zuvor hatten 
Jamaika sowie Trinidad und Tobago die diplomatischen Bezie
hungen zu Grenada abgebrochen. Auch suspendierten die 
Staats- und Regierungschefs der OECS w ä h r e n d einer Dring
lichkeitssitzung die Mitgliedschaft Grenadas in der Organisa
tion. 
Bevor jedoch der US-Präs ident dem Hilfeersuchen stattgab, 
sandte er am 23. Oktober Botschafter McNeil l nach Barbados. 
McNeill traf mi t der Vorsitzenden der OECS, der Premiermini
sterin Charles von Dominica, sowie mi t den Regierungschefs 
von Barbados und Jamaika, Adams und Seaga, zusammen, wel
che ihm gegenüber nochmals mi t Nachdruck und gestütz t auf 
Ar t ike l 8 des OECS-Vertrags das Ersuchen um amerikanischen 
Beistand erneuerten. Sie bestanden darauf, daß die sich immer 
weiter verschlechternden Verhä l tn i sse auf Grenada eine Bedro
hung der gesamten Region darstellten und kein abwartendes 
Zusehen ver t rügen , sondern nach einer sofortigen und kraft
vollen Akt ion verlangten. M i t diesem Hilfeersuchen setzten sie 
sich über den zuvor von London im Rahmen eines Konsultativ
treffens der CARICOM-Staaten gegebenen dringenden Rat hin
weg, der in der Kar ib ik aufgetretenen Situation, wie schwerwie
gend und riskant sie auch sei, mi t Zurückha l tung und Vorsicht 
zu begegnen. 

I I I 

Die amerikanische Intervention, in den f rühen Morgenstunden 
des 25. Oktober begonnen, hat in der Weltöffentlichkeit unter
schiedliche Bewertung erfahren. Während die amerikanische 
Öffentlichkeit i n ihrer großen Mehrheit die Entscheidung der 
Regierung in Washington begrüßte , haben nahezu alle offiziel
len und Presseverlautbarungen der übr igen Welt, einschließlich 
der ve rbünde ten und der befreundeten Regierungen, das ameri
kanische Vorgehen mißbilligt. I n den Vereinigten Staaten selbst 
ist die Intervention in erster Linie aus dem Sicherheitsinteresse 
der USA an der Erhaltung nichtkommunistischer Gesellschafts
ordnungen in der karibischen Region, aber auch i m Hinblick 
auf die herausragende Stellung der USA als einer der wichtig
sten Pfeiler der Gewähr le i s tung der internationalen Sicherheit 
gu tgeheißen worden. Demgegenübe r verurteilten die Kri t iker 
der Intervention das Vorgehen als elementaren Verstoß gegen 
gültige Prinzipien der Staatengemeinschaft und als Rückfall 
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i n die Zeit der Kanonenbootpolitik, die unter der Geltung der 
UN-Charta ein für alle Mal als ü b e r w u n d e n zu gelten habe. 
Die amerikanische Regierung hat ihre bewaffnete Intervention 
in dem Karibikstaat auf mehrere Gründe gestützt , die in Ver
bindung mi t den angeführ ten und mit den bekannt gewordenen 
Tatsachen es fraglich erscheinen lassen, ob sie einer Überprü
fung nach den Regeln des Völkerrechts standhalten, nicht zu
letzt im Hinblick auf den in mancher Hinsicht gleichgelagerten 
Fall der sowjetischen Intervention in Afghanistan. Die Dele
gierte der USA bei den Vereinten Nationen, Kirkpatr ick, hat 
diesen Vergleich zwar bestritten unter Hinweis darauf, daß es 
einen gravierenden Unterschied gebe zwischen der »rechtmäßi
gen Gewalt, die zur Wiederherstellung von Recht und Freiheit 
angewendet wird , und einer mil i tär ischen Aktion, die auf die 
Unterjochung einer Bevölkerung zielt«. Das moderne Völker
recht erlaubt es jedoch den Staaten nicht mehr, eine gegebene 
Situation in einem fremden Staat einer politischen Bewertung 
zu unterziehen, die i m Ergebnis ein bewaffnetes Vorgehen ge
gen diese Situation rechtfertigen könnte . 
Dies gilt vor allem für den von Washington zur Rechtfertigung 
der Intervention angezogenen Grund der > humanitären Inter
vention*: Amerikanische Bürger seien einem hohen Risiko aus
gesetzt gewesen, das sich noch dadurch vergrößer t habe, daß 
eine Gruppe unter ihnen versucht habe, von der Insel zu flie
hen. Einem neuerlichen Geiseldrama aber habe vorgebeugt 
werden müssen . Das klassische Völkerrecht kannte durchaus 
den Rechtsgrund der h u m a n i t ä r e n Intervention, doch scheuen 
die Staaten heute ganz überwiegend die Anwendung dieser Re
gel aus dem Grunde der souveränen Gleichheit der Staaten und 
aus dem Grunde der Nichteinmischung, die beide in der UN-
Charta als fundamentale Prinzipien des internationalen Zusam
menlebens verankert sind. Das Staatenverhalten, wenngleich 
nicht immer konsequent, wi rd dabei wesentlich durch die Er
fahrung beeinflußt, daß h u m a n i t ä r e Interventionen in der Ver
gangenheit häufig mißbräuchl ich zur Durchsetzung hegemonia-
ler und kolonialer Mach tansp rüche Verwendung fanden. In der 
jünge ren Vergangenheit sind deshalb nur in ganz wenigen Aus
nahmefä l len Interventionen auf h u m a n i t ä r e Gründe gestütz t 
worden, so von den USA im Fall der bewaffneten Intervention 
in der Dominikanischen Republik (1965) und in der Teheraner 
Geiselaffäre (1980) sowie von Frankreich beim Sturz Bokassas 
nach dem Kindermord im Zentralafrikanischen »Kaiserreiche 
(1979). Aber nur in den beiden zuletzt genannten Fällen s tützen 
die Tatsachen eine klassische h u m a n i t ä r e Intervention, wäh
rend sie i m Falle des Vorgehens der USA gegen Santo Domingo 
nur als Vorwand diente, um das aus den Wahlen hervorgegan
gene linksgerichtete Regime Juan Bosch beseitigen zu helfen. 
Es ist fraglich, ob das Völkerrecht unter der Geltung des in der 
UN-Charta verankerten Gewaltverbots (Art.2 Abs. 4) eine huma
ni tä re Intervention auf einen anderen Grund als den der Verlet
zung einer absolut zwingenden Regel zu s tü tzen erlaubt. Als 
solches »zwingendes Recht< (Jus cogens) hat der Internationale 
Gerichtshof bisher das Verbot des Völkermords anerkannt. Wel
che weiteren Regeln Jus-cogens-Qual i tä t besitzen, ist i m Hin
blick auf die damit eröffneten Möglichkeiten der Durchbre
chung des Gewaltverbots in den internationalen Beziehungen 
in hohem Maße streitig. 

I m Falle der mil i tär ischen Intervention in Grenada liegen auch 
die ta tsächl ichen Voraussetzungen für ein Eingreifen unter hu
m a n i t ä r e n Gesichtspunkten nicht vor, selbst wenn der angezo
gene Rechtsgrund in der Gegenwart noch Geltung besäße. Es 
fehlen nämlich alle Anhaltspunkte dafür, daß die amerikani
schen Bürger in Grenada auch nur potentiell einer Geisel
nahme ausgesetzt waren. So haben sie selbst ihre Situation 
gesehen. Soweit diese Möglichkeit konkretere Gestalt anzuneh
men schien, war die ve rände r t e S i tua t ionse inschätzung wesent
lich durch die Vorbereitungen der amerikanischen Intervention 
veranlaßt , die schon zu einer Zeit einsetzten, als eine Bedro
hungssituation noch Sache der Spekulation war. Diese Bewer
tung gilt auch für den Umstand, daß von einem bestimmten 

Ein, zwei, viele Grenadas 
Mit eindrucksvoller Mehrheit hat die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen am 2. November 1983 die g e g e n ü b e r Gre
nada erfolgte » f l a g r a n t e Verletzung des V ö l k e r r e c h t s « vom 
25. Oktober beklagt. Das Abstimmungsergebnis glich mit 68 vH 
Ja-Stimmen genau dem der 6. Notstandssondertagung vom J a 
nuar 1980, als eine andere » b r ü d e r l i c h e Hilfeleistung<, n ä m l i c h 
die der Sowjetunion in Afghanistan, von der internationalen 
Staatengemeinschaft zu beklagen war. U m s t ä n d e und Dimen
sion der beiden F ä l l e sind nicht v ö l l i g gleichgelagert, haben 
doch im Falle Grenada die Intervenienten den blutigen Regie
rungswechsel zwar als Vorwand benutzt, ihn aber nicht selbst 
vorgenommen. Gleichwohl sind Parallelen, sind b e d r ü c k e n d e 
und beunruhigende Ä h n l i c h k e i t e n in den Reaktions- und Verhal
tensweisen der beiden S u p e r m ä c h t e auszumachen. Dies festzu
halten, bedeutet noch nicht, eine Position der — den Block
freien ü b r i g e n s mit Nachdruck abverlangten — Ä q u i d i s t a n z zu 
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion einzunehmen. 
Ohnehin erstreckt sich die Renaissance rabiater Interessen
wahrnehmung nicht allein auf die S u p e r m ä c h t e : G r o ß b r i t a n n i e n 
hat im letzten Jahr bei der Verteidigung eines der Restposten 
des Empire eindeutig sein Recht auf Notwehr ü b e r s c h r i t t e n , 
Frankreich spielt im Tschad erneut den Gendarmen. 
Vieles ist in den letzten zehn Jahren international in Bewegung 
geraten. Was z u n ä c h s t nur als politischer Positionsverlust — 
etwa der UdSSR in Ä g y p t e n , der USA im Iran — erscheinen 
mochte, gewinnt seine volle Bedeutung erst vor dem Hinter
grund des B r ö c k e i n s der Weltordnung der Nachkriegszeit wie 
der Krise der Weltwirtschaft. Systemsicherung ist schwieriger 
geworden, kostspieliger. Intern haben fraglos die wichtigsten 
westlichen Industriegesellschaften die Herausforderungen mit 
weit mehr Erfolg gemeistert als die stagnierenden Systeme des 
Ostens; die Staaten des S ü d e n s sind zumeist in den Strudel der 
Krise gerissen worden. 
Mittelknappheit der sogenannten G e b e r l ä n d e r und Fehlschlage 
im Bereich der >Entwicklung< haben dazu g e f ü h r t , d a ß auch der 
Wind, der vom Norden in den S ü d e n b l ä s t , rauher geworden ist. 
Da die vormals erhofften Erfolge sich nicht im g e w ü n s c h t e n 
M a ß e einstellten, sind neuerdings die (einst nach westlichem 
Bilde geformten) F ü h r u n g s s c h i c h t e n des S ü d e n s , seine Staats
klassen, seine p a r a s i t ä r e n Eliten in den Blick der Kritiker gera
ten. Die Weltbank verlangt den Volkswirtschaften des S ü d e n s 
die strukturelle Anpassung an das ä u ß e r e Umfeld der Weltwirt
schaft ab, der Internationale W ä h r u n g s f o n d s stellt Verschrei-
bungen fü r sozialpolitische R o ß k u r e n aus, die E u r o p ä i s c h e G e 
meinschaft will mit ihren AKP-Partnern einen >Politikdialog< 
ü b e r sektorale Politiken f ü h r e n und ü b e r d i e s die Menschen
rechte ins Spiel bringen. 
Die Auflagen und Forderungen klingen, je fü r s ich, ü b e r a u s ver
n ü n f t i g — wer wollte etwa die Notwendigkeit bezweifeln, den 
afrikanischen Kleinbauern t a t s ä c h l i c h in den G e n u ß des Ertrags 
seiner Arbeit kommen zu lassen, wer wollte s ich gar gegen die 
Forderung aussprechen, dem Recht auf Leben weltweit s t ä r k e r 
Achtung zu verschaffen? Und doch: In der Gesamtschau wird 
die Tendenz erkennbar, den L ä n d e r n der Dritten Welt mehr Auf
lagen zu Wohlverhalten zu machen, sie wieder s t ä r k e r an die 
Kandare zu nehmen, um sie in das vorgeblich interdependente 
Geflecht der Weltwirtschaftsbeziehungen erneut und dauerhaf
ter einbinden zu k ö n n e n . Hier erweist sich die Entlastungsfunk
tion der neuerdings g ä n g i g e n Eliten-Schelte: Da es am (Welt-
wirtschafts-)System nicht liegen kann (darf), sind die M i ß e r 
folge nun jener » n a t i o n a l e n B o u r g e o i s i e « zuzuweisen, der 
l ä n g s t von einer ganz anderen Position her » d i e U n f ä h i g k e i t « , 
die » h i s t o r i s c h e Rolle einer Bourgeoisie zu e r f ü l l e n « (Frantz 
Fanon), bescheinigt wurde. 
Um seine Interessen g e g e n ü b e r den Eliten des S ü d e n s und 
ihren Staaten durchzusetzen, stehen dem Westen mit seinem 
g r ö ß e r e n Reichtum und seiner differenzierteren politischen Kul
tur in der Regel andere und subtilere M a ß n a h m e n zur V e r f ü 
gung, als sie u n l ä n g s t vom » s o z i a l i s t i s c h e n Lager< zur S ü d 
erweiterung (Afghanistan) oder gar schon zur Internen Absiche
rung (Polen) ergriffen wurden. Angesichts der Grenada-Inter
vention aber verdichtet sich der Verdacht, d a ß auch in den Kal
kulationen der westlichen F ü h r u n g s m a c h t bei einem Zielkonflikt 
zwischen globalstrategischen Ü b e r l e g u n g e n und dem Respekt 
fü r die universellen Normen des V ö l k e r r e c h t s erstere erneut 
den Sieg davontragen werden. 
So uns denn Armageddon (das freilich kein Geringerer als der 
P r ä s i d e n t der Vereinigten Staaten h e r a u f d ä m m e r n sieht) ü b e r 
haupt erspart bleibt, steht zu b e f ü r c h t e n , d a ß dem R ü c k g r i f f auf 
die archaischeren Formen der Interessensicherung, der die 
achtziger Jahre bislang kennzeichnet, noch das eine oder an
dere Grenada zum Opfer fallen wird. Volker Weyel • 
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Zeitpunkt an der Flughafen für eine Evakuierung nicht mehr 
zur Verfügung gestanden hat. Denn die Regierung der USA gab 
bereits durch die Entsendung ihres Flottenverbandes in die 
Gewässe r um Grenada zu verstehen, daß sie gegebenenfalls die 
Evakuierung ihrer Bürger auch ohne Benutzung der Lande
bahn auf der Insel bewerkstelligen könnte . 
Die amerikanische Delegierte Kirkpatr ick hat vor dem Sicher
heitsrat unter anderem die Anomalie der ta t sächl ichen Situa
tion in Grenada als Rechtfertigungsgrund für die Intervention 
angeführt . Die »Normal i tä t der Umstände« setze aber eine 
funktionierende Regierung voraus, die als solche anerkannt 
und imstande sei, die Mindestgarantien für das Wohl und Wehe 
der ihr anvertrauten eigenen und fremden Bürger zu garantie
ren. Daran aber habe es gefehlt; Grenada sei ohne Regierung 
gewesen und die einzige Autor i tä t habe eine selbsternannte 
Gruppe von Mili tärs gebildet. Aber auch hier gilt, was bereits 
oben gesagt wurde: Ohne konkrete Anhaltspunkte einer Ge
fährdung des Lebens der amerikanischen S taa t sbü rge r ist ein 
so schwerwiegender Eingriff i n die politische und territoriale 
In tegr i tä t eines anderen Staates nicht zu vertreten. Die interna
tionale Ordnung liefe andernfalls Gefahr, eine ihrer entschei
denden Säulen zu verlieren. Von dieser Schwächung könn ten 
sich die Vereinten Nationen auf Dauer nicht mehr erholen. 

und Sprungbrett für weitere aggressive Akt ionen auszubauen 
beabsichtigten. Der Putsch der Militärs habe diese Bedrohung 
deutlich aufgezeigt und die OECS zu einem beschleunigten Vor
gehen gezwungen. Diese Begründung der USA zielt auf einen 
Rechtsgrund, der i m klassischen Völkerrecht als >Selbsthilfe< 
eine begrenzte Anerkennung gefunden hatte, und zwar sowohl 
in der Form der Selbsthilfe gegenüber einer bereits eingetrete
nen Rechtsverletzung als auch in der Form der Selbsthilfe 
gegenüber einem drohenden Rechtsbruch. Hier t r i f f t jedoch 
ebenfalls zu, was zur h u m a n i t ä r e n Intervention bereits gesagt 
wurde: Unter dem Gewaltverbot der UN-Charta ist die Selbst
hilfe kein zugelassenes Instrument zur Gestaltung der zwi
schenstaatlichen Beziehungen mehr. Nur der »bewaffnete An
griff« läßt ein bewaffnetes Vorgehen gegen einen anderen Staat 
als »Selbstverteidigung« nach Art.51 der UN-Charta rechtens 
erscheinen. Fehlt es an dieser Voraussetzung, stellt sich die 
Selbsthilfe selbst als bewaffneter Angri f f dar, gegen den das 
Recht der Selbstverteidigung gegeben ist. 
Die Vereinigten Staaten haben vor dem Sicherheitsrat der Ver
einten Nationen die These vorgetragen, daß die durch die UN-
Charta gesetzten Schranken für die Anwendung von Gewalt 
nicht absolut, sondern im Zusammenhang mi t den anderen dort 
verankerten Grundsä tzen gesehen werden müß ten . Sie erlaub
ten die »ausdehnende Rechtfert igung« (ample justification) für 
die Anwendung der bewaffneten Macht, sobald andere Werte 
der UN-Charta wie Freiheit, Demokratie und Frieden betroffen 
seien. Es ist indessen gefestigte Rech t sübe rzeugung der Staa
ten spä tes tens seit dem erfolglosen Versuch der Vereinigten 
Staaten i m Vietnam-Krieg, als sie einer von innen heraus be
triebenen sozialen und politischen Neuordnung in Südv ie tnam 
durch den Einsatz einer bewaffneten Streitmacht von außen 
begegneten, daß auch im Falle einer nachgewiesenen Subver
sion die Grenzen des Art.51 der Charta eingehalten werden 
müssen . Unterstellt, die aufgefundenen Waffen und geheimen 
Abmachungen rechtfertigten die These von der künft igen Be
drohung der karibischen Region durch Grenada i m (oder ohne) 
Zusammenwirken mit Kuba, so begründen diese Tatsachen 
doch kein gewaltsames Vorgehen der USA gegen Grenada heu
te. Das geltende Völkerrecht verbietet jede ausdehnende Inter
pretation des i m Art.51 eng umschriebenen Angriffstatbestan
des auf der Basis von Vermutungen. 
Aus demselben Grunde ist es auch den USA verwehrt, ihre 
Intervention auf eine zu erwartende politische Neuorientierung 
Grenadas i m Sinne einer s t ä rke ren Hinwendung zu Kuba oder 
einer anderen den USA nicht wohlgesonnenen Macht zu stüt
zen. Der amerikanische Außenminis te r Shultz hat auf die Frage 
eines Pressevertreters selbst nicht die These vertreten, d a ß hin
ter dem Putsch gegen das Regime Bishop die lenkende Hand 
Havannas oder Moskaus zu erkennen sei. Er hatte allerdings 
hinzugefügt, daß die OECS-Staaten dies anders sehen, ohne daß 
die Akt ion der USA sich auf diese Ansicht s tütze . Der Souverä
n i tä t sgrundsa tz und das sich daraus ableitende Nichteinmi
schungsgebot w ä r e n indes zu einer hohlen Phrase degeneriert, 
würde sich die Auffassung unter den Staaten durchsetzen, daß 
drohende Veränderungen des politischen oder mi l i tä r i schen 
Gleichgewichts ein bewaffnetes Vorgehen gegen einen anderen 
Staat in Friedenszeiten rechtfertigen. 

IV 

Als weiteren Grund für die Rechtmäßigkei t ihrer Intervention 
haben die USA spä te r den Umstand angeführt , daß aufgefun
dene Fernmeldeeinrichtungen, Waffenarsenale und Dokumente 
— so fünf geheime Mili tärhi lfe-Abkommen Grenadas mi t der 
Sowjetunion, Kuba und Nordkorea aus den Jahren 1980 bis 1982 
— bewiesen, daß eine unmittelbare Bedrohung der gesamten 
karibischen Region in der Form einer drohenden Invasion 
durch Kuba bevorgestanden habe. Diese Begründung ist insbe
sondere in Verbindung mi t der Sorge gegeben worden, daß 
Kuba und einige Ostblockstaaten Grenada zu einem S tü tzpunk t 

V 

Die Vereinigten Staaten haben ihre Intervention nicht nur mi t 
der Lage ihrer S taa t sbürge r i m Lande und mi t der von Grenada 
ausgehenden Bedrohung der karibischen Region begründet , 
sondern vor allem auf das Hilfeersuchen der OECS gestützt. 
Erst nach Beginn der Intervention ist das bewaffnete Vorgehen 
in zweiter Linie auch mi t einem Ersuchen des Generalgouver
neurs, Paul Scoon, beg ründe t worden, das zunächs t vertraulich 
behandelt worden sei, um dessen persönl iche Sicherheit nicht 
zu gefährden. Hilfeersuchen um bewaffneten Beistand gehören 
auch nach geltendem Völkerrecht i n die Zuständigkeit eines 
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jeden souveränen Staates, wenn nach freier politischer Ein
schä tzung der nach außen vertretungsberechtigten (d. h. der 
ver fassungsmäßig bestellten) Staatsorgane zur Niederschla
gung von Unruhen i m Innern, zur Wiederherstellung der verfas
sungsmäß igen Ordnung oder des Funktionierens ihrer Organe 
der Beistand eines drit ten Staates für erforderlich gehalten 
wi rd . Derartige Hilfeersuchen sind heute nicht unproblema
tisch, weil sie häufig interne Konflikte auf die Ebene bewaffne
ter internationaler Auseinandersetzungen heben. Dennoch gilt 
die Regel i m Prinzip u n v e r ä n d e r t fort, wei l sie nicht zu trennen 
ist von dem anderen, unstrittigen Prinzip, daß die Selbstbe
hauptung zu den unentziehbaren Rechten eines jeden souverä
nen Staates gehört . 
Gleichwohl ist die Intervention mi t dem Hilfeersuchen der 
OECS völkerrecht l ich nicht zu begründen . Die rechtlichen Zwei
fel ergeben sich daraus, daß Hilfeersuchen in der Regel von der 
legalen, vertretungsberechtigten Regierung des Staates, i n den 
interveniert werden soll, gestellt werden müssen . Dazu sind 
dritte Staaten nur ausnahmsweise legitimiert. Die von den USA 
und der ostkaribischen Staatengruppe angezogene Vertragsbe
stimmung des Art.8 des OECS-Vertrags gibt keine derartige 
Legitimation her: Weder liegt der Beistandsleistung eine »äu
ßere Aggression« noch eine »Söldneraggress ion« zugrunde, 
welche erst ein Eingreifen i m Bereich der vertraglich vorgese
henen Möglichkei ten hä t t e zulässig erscheinen lassen können. 
Dazu kommt, daß Grenada selbst an der Beschlußfassung der 
OECS-Staatengruppe, obgleich formelles Mitglied, nicht betei
l igt war. Eine Suspendierung seiner Mitgliedschaft konnte, weil 
vertraglich nicht vorgesehen, diesen Mangel nicht beheben. 
Nach Art.24 des OECS-Vertrags kann ein Rückzug eines Ver
tragsstaates aus der Organisation nur durch diesen selbst er
k lä r t werden. 
I n diesem Zusammenhang darf auch nicht ü b e r s e h e n werden, 
daß sich die ostkaribische Staatengruppe noch in ihrer Erklä
rung von Ocho Rios vom 16./18.November 1982 wechselseitig 
und damit auch gegenüber Grenada zum Prinzip der Nichtein
mischung und zum Selbstbestimmungsrecht der Völker be
kannt hatte, wobei ausdrückl ich hervorgehoben wurde, daß die 
unterschiedliche soziale und politisch-wirtschaftliche Entwick
lung der einzelnen Mitgliedstaaten keine Rechtfertigung für 
eine Einmischung von außen abgebe (Ziff.8 und 9 der Erklä
rung). Die OECS-Staaten hatten die E rk l ä rung von Ocho Rios 
gerade in Kenntnis der Tatsache abgegeben, daß Grenada einen 
von den übr igen Mitgliedstaaten abweichenden politischen 
Kurs verfolgte, den politisch-ideologischen Pluralismus in der 
Region also nicht als Hindernis für eine Mitgliedschaft i n der 
OECS gesehen. 

V I 

Somit bleibt als letzte Legitimation des amerikanischen Ein
greifens in Grenada nur das Hilfeersuchen des Generalgouver
neurs Paul Scoon, das, obgleich für die Intervention auf dieses 
zunächs t nicht Bezug genommen worden war, gleichwohl als 
Rechtfertigung dienen kann, sofern die formalen Voraussetzun
gen für ein solches Hilfeersuchen gegeben waren. Dabei ist die 
verfassungsmäßige Legitimation des Generalgouverneurs zu 
unterscheiden von der völkerrechtlichen Legitimation des ame
rikanischen Vorgehens bei der Berufung auf dieses Hilfeersu
chen. Beide h ä n g e n aber insoweit miteinander zusammen, als 
die Verfassungsfrage als Vorfrage der völkerrecht l ichen Legiti
mation erscheint, wenn die USA nicht ausnahmsweise eine feh
lerhafte Legitimation des Generalgouverneurs ignorieren durf
ten. 
Die Verfassung Grenadas von 1973 war in ihren wesentlichen 
Teilen durch das Regime Bishop faktisch außer Kraft gesetzt 
worden. Keine Verände rung in der grenadischen Verfassungs
wirkl ichkei t scheinen jedoch diejenigen Bestimmungen erfah
ren zu haben, die die Stellung und die Befugnisse des General
gouverneurs betreffen. Dazu gehören seine Funktion als for
meller Stellvertreter der britischen Königin in deren Eigen

schaft als Staatsoberhaupt Grenadas sowie seine Zuständigkei
ten und seine Mitwirkungsrechte bei der Bestellung einzelner 
Verfassungsorgane, etwa bei der Ernennung des Premiermini
sters. Wiewohl äuße r s t begrenzt, erlangen die Funktionen des 
Generalgouverneurs doch ein Eigengewicht, wann immer das 
rege lmäßige Funktionieren der Regierung in Frage steht, etwa 
i m Falle eines Notstands oder bei Abwesenheit oder Krankhei t 
des Regierungschefs. 
Die Stellung des Generalgouverneurs ist dennoch nach der Ver
fassung Grenadas nicht so eindeutig bestimmt, daß die Frage 
nach der Legitimation seines Hilfeersuchens an die USA und/ 
oder die OECS zweifelsfrei beantwortet werden könnte . Auf 
eine solche Zus tändigkei t des Generalgouverneurs könn te aber 
Art.62 der Verfassung hindeuten, wo es heißt: 

»Hält der Generalgouverneur, soweit er selbständig handelt, es für un
praktikabel, den Rat des Premierministers zu erlangen, weil er außer 
Landes oder krank ist, so darf er die Befugnisse nach eigener Entschei
dung ausüben.« 

Diese Bestimmung e rhä l t ihre eigentliche Bedeutung dadurch, 
daß viele Rechtsordnungen davon ausgehen, daß eine Not
standslage nach allgemeinen Rech t sg rundsä tzen sowohl für 
den einzelnen als auch für die Staaten selbst ein Recht auf Han
deln begründe , wobei Zweifel nur in Ansehung des A u s m a ß e s 
der Befugnisse und der sich daraus herleitenden rechtlichen 
Folgen, nicht in Ansehung des Prinzips selbst angemeldet wer
den. Dennoch bleiben letzte Zweifel an der Handlungsbefugnis 
der Generalgouverneurs in der Frage des Hilfeersuchens beste
hen. Sie ergeben sich daraus, daß die Reservezus tändigke i t des 
Generalgouverneurs zum Handeln an Stelle einer nicht mehr 
funkt ionsfähigen Regierung nicht getrennt werden kann vom 
Verfassungsrecht des Commonwealth, auf dem die Stellung des 
Generalgouverneurs mitberuht. Denn nach diesen weitgehend 
auf Gewohnheit und Präzedenzfäl len beruhenden Regeln be
steht eine Vermutung dafür, daß der Generalgouverneur i m Fall 
einer Staatskrise vor seiner Entscheidung den Rat eines Regie
rungsmitglieds oder, wenn solcher nicht zu erlangen ist, den der 
Königin einzuholen hat. Nach ange lsächs i schem Rechtsver
s t ändn i s hat der Generalgouverneur jeden Anschein, er treffe 
selbst politische Entscheidungen, zu vermeiden. Die einzige 
Rechtfertigung für eine Reservezus tändigke i t läge nur in dem 
Versuch, die Verfassung und ihre Bürger , die »Unter tanen der 
Krone<, zu schützen. Dies aber ist die Pflicht der Krone selbst — 
mi t der Folge, daß i m Lichte dieser Pflicht der Generalgouver
neur sein Hilfeersuchen an die Königin hä t t e richten müssen . 
Aber auch unter der Voraussetzung, daß das Hilfeersuchen des 
Generalgouverneurs von der Verfassungslage Grenadas nicht 
gedeckt erscheint, kann die Reaktion der USA und der OECS 
auf ein solches Ersuchen nach Völkerrecht r ech tmäßig sein. 
Denn die Zus tändigkei t des Generalgouverneurs als Stellvertre
ter des Staatsoberhaupts von Grenada zur Abgabe völkerrecht
lich wirksamer Wi l lenserk lä rungen ist nach allgemeinem Völ
kergewohnheitsrecht immer anzunehmen, wenn sich nicht aus 
den innerstaatlichen Zuständigkei tsvorschr i f ten — i m konkre
ten Fall: aus der grenadischen Verfassung — die Ungült igkeit 
der Wil lenserklärung ganz offenbar ergibt. Diese als »Evidenz-
theorie< oder »modifizierte Relevanztheorie< bekannte Regel 
des Völkergewohnhei t s rechts hat inzwischen für den Bereich 
der Ver t ragsabsch lußkompetenz von Staatenvertretern die aus
drückl iche Anerkennung einer Reihe von Staaten gefunden, so 
i n den Ar t ike ln 46 und 47 der Wiener Vertragsrechtskonvention 
von 1969. I m vorliegenden Fall ist die Unzus tändigke i t des Ge
neralgouverneurs in der Frage eines an die USA und die OECS 
gerichteten Hilfeersuchens ohne vorherige Konsultation der 
Königin für außens t ehende Drit te und damit für die USA und 
die OECS nicht offenkundig gewesen. Sie konnten sich deshalb 
zu Recht auf den Schein der Zus tändigkei t des Generalgouver
neurs verlassen und dem Hilfeersuchen stattgeben. Doch ist zu 
fragen, ob der »gute Glaube< des amerikanischen Präs iden ten 
nicht zers tör t wurde, als die britische Premierministerin in ih
rem Telefongespräch mi t ihm unmittelbar vor Beginn der Inter-
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vention von einem bewaffneten Vorgehen abriet. Möglicher
weise sind aber Rechtsfragen der Zus tändigkei t zur Abgabe von 
Wil lenserk lärungen des Generalgouverneurs nicht Gegenstand 
dieses Gesp rächs gewesen. 

V I I 

Liegen die Voraussetzungen für ein völkerrecht l ich einwand
freies, wenn auch von der Verfassungslage Grenadas nicht ge
decktes Hilfeersuchen des Generalgouverneurs aufgrund offen
barer Zus tändigkei t zur Abgabe völkerrecht l icher Willenserklä
rungen vor, so bedeutet dies doch nicht, daß die amerikanische 
Intervention in ihrem ganzen Ausmaß und in ihrer politischen 
Zielsetzung völkerrecht l ich gerechtfertigt erscheint. Denn die 
Schranken ergeben sich einmal aus der Tatsache, daß ein Not
handeln der Vereinigten Staaten vom Zweck und Umfang dem 
Nothandeln des Generalgouverneurs voll entsprechen m u ß — 
insoweit werden Grenzen des amerikanischen Handelns durch 
die grenadische Verfassung vorbestimmt —, zum anderen erge
ben sich die Schranken daraus, daß nach Völkerrecht ein legiti
mes Hilfeersuchen zur Wiederherstellung von Recht und Ord
nung nicht im Dienste weitergehender politischer Ziele der Ver
einigten Staaten instrumentalisiert werden darf. Die amerika
nische Regierung hat zwar vor dem Sicherheitsrat eine entspre
chende Erk l ä rung abgegeben, wonach die US-Verbände Gre

nada wieder verlassen werden, sobald »das Recht wiederherge
stellt ist und die Instrumente der Selbstregierung — eine demo
kratische Regierung — wiedereingesetzt s ind«, doch bleibt ab
zuwarten, inwieweit Washington diese Zielsetzung in ihrer Be
grenzung einhalten wird . 
Sollten die USA versuchen, weitergehende Ziele als die Wieder
herstellung des Status quo ante zu verfolgen und nicht lediglich 
sich auf die Bereitstellung technischer Hilfe bei der Durchfüh
rung von Wahlen zu beschränken , sondern direkt Einfluß zu 
nehmen auf die politische Neuordnung Grenadas, so w ä r e das 
mil i tär ische Eingreifen in Grenada auch nicht unter der Vor
aussetzung eines legitimen Hilfeersuchens zu rechtfertigen. 
Denn die politische und territoriale In tegr i tä t eines souveränen 
Staates, wie sie von der UN-Charta in zahlreichen ihrer Bestim
mungen gewähr le i s te t wird , verbietet die Ausnutzung einer in
nenpolitischen Krise zur Verfolgung außenpol i t i scher Ziele. 
So unbestritten diese Regel in der Theorie ist, so schwer läßt sie 
sich in der politischen Praxis durchsetzen. Die Vereinigten 
Staaten, die vor vier Jahrzehnten mi t dem Anspruch und Willen 
in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren, selbst einen akti
ven Beitrag zu leisten zur Neuordnung der Staatengemein
schaft und zur Erhaltung des Weltfriedens unter Wahrung ele
mentarer und allgemein anerkannter Rech t sgrundsä tze , sind in 
besonderer Weise gefordert, diese Prinzipien nicht in Verges
senheit geraten zu lassen. 

Bilder und Trugbilder im interkulturellen Verständnis B E R N H A R D STRECK 

»Tantum possumus quantum scimus« 
Francis Bacon 

Auf den ersten Blick scheint der englische Aufklärer Bacon mi t 
seiner Bemerkung, wi r ve rmöch ten so viel, wie wi r wüßten, die 
Botschaft des zu Ende gehenden >Weltkommunikationsjahres< 
zu s tützen: Die Technik hat die Welt zusammengebracht; dem 
Ausgleich der Nachrichten hat — nach dem Gesetz der kommu
nizierenden Röhren — der Ausgleich der Lebensstandards zu 
folgen. Dies gil t in der Tat, wenn wi r wi rk l ich so viel wissen, wie 
w i r nach der weltweiten Vernetzung der Kommunikations
strukturen zu wissen meinen. I n letzter Zeit haben sich aber 
gegen eine derartige Se lbs te inschä tzung warnende Stimmen 
gemehrt: Der Soziologe Ralf Dahrendorf sprach vom »Mythos 
der einen Welt« 1 , der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger 
vom weltweiten Eurozentrismus, dem gerade die Vertreter der 
Dri t ten Welt huldigten 2 , der Politologe Hans Peter Schwarz von 
der »Illusion weltweiten Dabei
se ins« 3 , die die audio-visuellen 
Informationssysteme schüfen. 
I m folgenden soll die gängige 
euromorphe Weltauslegung 
nach ihren Grundlagen befragt 
werden und nach dem Maß, in 
dem sie wirkliches interkultu
relles Vers tändnis zulassen 
kann. Es wi rd nicht um die Auf
deckung falschen Bewußt-
seins< gehen oder um die Be
kämpfung von Klischees; solche 
sind notwendige Optik unseres 
säkular i s ie r ten Missionsauf
trags, der die Welt nach dem 
Programm der Bast i l le-Stürmer 
— Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit — umzugestalten for
dert. Das Verstehen anderer 
Kulturen dagegen hinderte eher 
den internationalen Dialog. 

Weltkommunikationsjahr 1983 

Zum Weltkommunikations jähr hat die 36. Generalver
sammlung der Vereinten Nationen das Jahr 1983 erklärt 
Zugleich wurde eine Präzisierung des Zweckes dieses in
ternationalen Jahres vorgenommen: Es soll die »Entwick
lung von Infrastrukturen für das Nachrichtenwesen« för
dern; zur federführenden Organisation wurde die Inter
nationale Fernmelde-Union (ITU) bestimmt. Der somit 
naheliegenden Gefahr der Einengung des Begriffs der 
Kommunikation auf ihre technischen Aspekte soll hier 
entgegengewirkt werden. Der erste der drei Beiträge die
ses Heftes zum Weltkommunikationsjahr weist nach, daß 
internationale Kommunikation längst nicht gleichbe
deutend mit interkulturellem Verstehen ist; die folgen
den beiden Artikel befassen sich mit der heftig umstritte
nen Neuordnung der internationalen Beziehungen auf 
dem Gebiet des Informationsaustauschs und der Förde
rung der Medien der Dritten Welt. 

SCHABLONE EUROPA 

Der Begriff Eurozentrismus hat seine Berechtigung, auch wenn 
das damit gemeinte Denken manchmal entschiedener in den 
Tochterkulturen des alten Europa, vor allem in den Vereinigten 
Staaten, praktiziert zu werden scheint. Es handelt sich um jene 
lineare Konzeption der Geschichte, die nach jüdisch-christ l i
chen Anfängen zu Beginn der Neuzeit die Welt zu durchdringen 
sich anschickte und heute in zwei Varianten um die Vorherr
schaft ringt. Die Analogie zum Kampf zwischen abendländi 
schem und morgen länd i schem Christentum ist übe r raschend , 
vor allem auch hinsichtlich der Unterschiede in der Dynamik. 
Doch der gemeinsame Grund ist die vereinnahmende Liebe der 
Apostel, die in der Aufklärung als Toleranz gegenüber dem 
Gleichgemachten auftritt und heute als Nachhilfe auf dem de
mokratisch-kapitalistischen bzw. volksdemokratisch-sozialisti
schen Weg erscheint. Abweichungen vom Weg werden hier be

straft, so wie i m 18.Jahrhundert 
der orientalische Despotismus 
mi t keiner Toleranz rechnen 
durfte und zu allen Zeiten der 
Heide seiner Bekehrung zuzu
führen war. Eurozentrische 
Weltauslegung hat die Nivellie
rung der Unterschiede zum 
Programm, was dem Opfer der 
Verände rung immer i m Sinne 
seiner Verbesserung verdeut
licht und von diesem oft auch so 
begriffen wurde. 
Was w i r i m heutigen interkul
turellen Verkehr vorfinden, 
sind darum zuallererst eurozen-
trische Projektionen, die die zu
s a m m e n g e r ü c k t e Welt verein
heitlichen. Ein solcher gemein
samer Fundus an Werten 
scheint notwendig zu sein, so
lange sich unterschiedliche Völ-
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